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Information für Arbeitgeber*innen 

Save our Schü – SOS-Tag 

November 2023 

Liebe Arbeitgeber*innen,  

am SOS-Tag können uns die Schüler*innen des Ev. Mörike Stuttgart fleißig unterstützen und einen 
eigenen Beitrag zum Erhalt ihres Schülerhaus Mörike e.V. leisten. Als gemeinnütziger Verein sind wir 
aufgrund von Preissteigerungen und reduzierter Zuschüsse seit mehreren Jahren dazu gezwungen, 
verstärkt Eigenleistungen für die Finanzierung zu erbringen. Eine Maßnahme, um die finanzielle Situation 
zu stabilisieren ist der SOS-Tag. Dieser wird in diesem Schuljahr am Donnerstag, den 8. Februar 2024 
stattfinden. 
Wir freuen uns sehr, dass auch Sie uns und die Schüler*innen unterstützen und somit einen wertvollen 
Beitrag zur Rettung einer sozialen Institution leisten.  
Im Folgenden erhalten Sie Informationen zu den Rahmenbedingungen für den SOS-Tag: 

1. Jugendarbeitsschutz 

Jeder, der eine Beschäftigung für unsere Schüler*innen anbietet, muss sich an das 
Jugendarbeitsschutzgesetz halten. 
 
• Kinder unter 13 Jahren dürfen nach dem Gesetz noch nicht arbeiten; sie können sich aber in 

anderer Form beteiligen, beispielsweise für 2-3 Stunden als Helfer*innen im Familien- und 
Bekanntenkreis. (Einkaufen gehen, vorlesen, Hund ausführen, kleine Gartenarbeiten, Keller 
aufräumen und ähnliches)  

• Kinder zwischen 13 und 15 Jahren dürfen nur mit Einwilligung der Eltern arbeiten, nicht mehr als 3 
Stunden täglich, keine schweren Arbeiten. Im häuslichen Bereich und mit Einwilligung der Eltern 
dürfen Kinder zwischen 13 und 15 Jahren auch mehr als 3 Stunden arbeiten.  

• Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren dürfen nicht länger als 8 Stunden täglich arbeiten und nur 
in der Zeit zwischen 6.00 und 20.00 Uhr.  

 
2. Unfallversicherung  
 
Der SOS-Tag ist eine offizielle, schulische Veranstaltung und mit der Schulleitung, den Lehrkräften sowie 
dem Elternbeirat beschlossen. Die Schüler*innen sind für den Zeitraum, in welchem sie sich für das 
Schülerhaus engagieren, über die Schule unfallversichert.  
 
3. Vergütung 

Wir möchten alle Arbeitgeber*innen bitten, den Schüler*innen eine angemessene Vergütung zu 
gewähren (mindestens 5 Euro pro Stunde). Bitte beachten Sie, dass der Arbeitslohn ausschließlich per 
Überweisung entgegengenommen werden kann.  
Bitte Überweisen Sie den Betrag bis zum 20.02.2024 an folgendes Aktionskonto: 

Schülerhaus Mörike e.V. 
IBAN: DE48 6005 0101 0001 0045 00 (BW-Bank) 
 
Überweisungsbetreff: „SOS-Tag + Name u. Klasse der/ des Schüler*in“ 
z.B.: SOS-Tag, Max Mustermann, Klasse 5aR 
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4. Löhne verbuchen 

 
Die Vergütungen sollen als Aushilfslohnkosten verbucht werden. Es können keine 
Spendenbescheinigungen ausgestellt werden, da unsere Schüler*innen für die Vergütungen arbeiten. 
Die Schüler*innen spenden ihre Vergütungen für die SOS-Aktion an den Verein des Schülerhaus Mörike. 

5. Finanzamt 

Wegen der Besonderheit der Aktion und vor dem Hintergrund, dass steuerliche Auswirkungen nicht zu 
erwarten sind, werden es die entsprechenden Finanzämter ausnahmsweise nicht beanstanden, wenn 
vom Lohnsteuerabzug abgesehen wird. Auf diese Weise kommt auch jeder Cent der SOS-Aktion zugute 
und Ihnen als Arbeitgeber*innen entsteht kein zusätzlicher Aufwand. 
 
6. Sozialversicherung 

 
Da die Schüler*innen für die SOS-Aktion nur einen Tag beschäftigt werden, ist aus 
sozialversicherungsrechtlicher Sicht keine Versicherungspflicht und auch keine Beitragspflicht für die 
Arbeitgeber*innen gegeben. 

7.  Arbeitsvereinbarung 
 

Alle Schüler*innen, die am SOS-Tag einer vergüteten Beschäftigung nachgehen, legen „ihren 
Arbeitgeber*innen“ eine vorbereitete Arbeitsvereinbarung vor. Die Vereinbarung wird von den 
Schüler*innen, einem*einer gesetzlichen Vertreter*in und den „Arbeitgeber*innen“ unterschrieben und bis 
spätestens 19.12.2023 im Schülerhaus oder im Fach des Schülerhauses im Sekretariat abgegeben. 
Eine spätere Abgabe kann nicht berücksichtigt werden.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage unter Programm, SOS-Aktion.  
 
Wir bedanken uns im Voraus herzlich für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement! 

Liebe Grüße  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Daniel Steiner 
Schulleitung  

Sabine Lion-Pertler 
Päd. Fachkraft 
Schülerhaus  

Emi Klein 
Sozialarbeiterin 
Schülerhaus 


